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Nr. 3/2021 „Erweiterung Plaßschule“ 

Flächenumfang  

Art der  

Bodennutzung 

wirksame   

Fassung 
Berichtigung 

Grünfläche 0,9 ha — ha 

Gemeinbedarfsfläche — ha 0,9 ha 

Gesamt:                             0,9 ha 0,9 ha 

Erläuterung zur Berichtigung 3/2021 

Der wirksame Flächennutzungsplan (FNP) stellt den 

Geltungsbereich des o. a. Bebauungsplanes im östli-

chen Teil als „Fläche für den Gemeinbedarf“ mit der 

Zweckbestimmung „Schule und Sporthalle“ und im 

westlichen Teil als „Grünfläche“ mit der Zweckbe-

stimmung „Sportanlage“ dar. Mit dem o. a. Bebau-

ungsplan soll die Plaßschule im Westen des Haupt-

gebäudes um eine Mensa erweitert werden. Die 

Bestandsgebäude und der dazugehörige Schulhof 

sowie die Spielanlagen bleiben in Form und Funkti-

on erhalten, ebenso das Kleinspielfeld im westlichen 

Teil des Plangebiets.  

Die im o. a. Bebauungsplan vorgesehene Erweite-

rung der Gemeinbedarfsfläche lässt sich im westli-

chen Teil des Plangebietes, das im wirksamen FNP 

als Grünfläche dargestellt ist, nicht entwickeln, daher 

soll der gesamte Bereich als Gemeinbedarfsfläche 

dargestellt werden. Die geordnete städtebauliche 

Entwicklung wird durch die Bauleitplanung nicht be-

einträchtigt, weil die derzeitige Nutzung als Klein-

spielfeld in diesem Bereich weiterhin möglich bleibt.   

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung, der von 

den Darstellungen des FNP abweicht, kann gemäß 

§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB aufgestellt werden, bevor 

der FNP geändert oder ergänzt worden ist. Der FNP 

ist dann im Wege der Berichtigung anzupassen. Von 

dieser Möglichkeit wird im vorliegenden Fall Ge-

brauch gemacht. Dazu wird im FNP die Darstellung 

der „Grünfläche“ zurückgenommen und künftig als 

„Fläche für den Gemeinbedarf“ dargestellt. Dabei 

soll die bisherige Zweckbestimmung „Sportanlage“ 

beibehalten werden.  

Zurzeit wird der Regionalplan für die Planungsregion 

OWL neu aufgestellt und gilt damit als sonstiges 

Erfordernis der Raumordnung nach § 3 (1) Nr. 4 

ROG. Darin soll das Plangebiet insgesamt als Allge-

meiner Siedlungsbereich (ASB) festgelegt werden. 

Eine Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung 

wäre somit künftig gegeben. 

Lage im Stadtgebiet Lage im Stadtbezirk 

Stadtbezirk: Schildesche 

Bereich: nördlich der Plaßstraße und südlich der  

Straße Liethstück 

Auslösender Bebauungsplan  

Nummer: Nr. II/2/23.03  

Bezeichnung: Erweiterung Plaßschule 

Wirksame Fassung 

Berichtigung 
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